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Beschlüsse des deutschen Bundes veranstaltet
werde , und machen dieselbe hiedurch zur Nach¬
achtung Aller die es angeht , bekannt.

Urkundlich Unserer rc.

(Die oben gedachte Sammlung ist in der Expe¬
dition der Züizeigen zu 42 gr . Gold zu haben .)

18 ) Bekanntmachung der Regierung

und der Cammer vom 21 . März,
publ . den 4 . April 1835.

Mit Seiner Königlichen Hoheit des Groß - Vetr. die Zoll¬
herzogs Höchster Genehmigung wird in Betreffenden Mr-
der Zollentrichtung für die mit den Fahrposten
aus dem Auslande eingehenden Güter Folgen- Güter,
des bekannt gemacht:

1 ) Für alle mit den Fahrpostcn aus dem Aus¬
lands eingehende Güter , dieselben mögen
blos zollpflichtig oder auch der Acrise un¬
terworfen seyn , muß der Eingangszoll
entrichtet werden , in sofern die Päckereyen
ein Gewicht von 25 K und darüber ent¬
halten.

2 ) Eine Ausnahme flndet Statt

n) Key Drucksachen , Muflcalien , Landcharten
und Büchern , welche ohne Rücksicht auf
das Gewicht zollfrey mit den Fahrposten
eingehen -, und
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